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Anlage 2.2 
Beschlossene Fassung Geänderte Fassung 

Richtlinien der Stadt für Zuwendungen 

zur Förderung des Sports 

(S p o r t f ö r d e r r i c h t l i n i e n ) 

 
 
Präambel 

Die Stadt Nürnberg fördert den Breiten- und Leistungsport 
in Anerkennung seiner gesundheitlichen, bildungspoliti-
schen und sozialen Bedeutung. Vor dem Hintergrund der 
Entwicklungen auf diesen Gebieten steht der Sport vor 
neuen Herausforderungen, auf die es zu reagieren gilt. Die 
Ansprüche an die Träger des Sports steigen beständig und 
müssen befriedigt werden. Hochwertige Angebote werden 
gefordert und müssen bereitgestellt werden.  
 
Wichtigste Träger des Sports sind die Sportverbände und –
vereine. Sie benötigen zur Bewältigung der an sie gestell-
ten Anforderungen die Unterstützung der öffentlichen 
Hand, insbesondere der Kommunen. Neben Beratung sind 
dies vor allem finanzielle Hilfen. Die Sportförderrichtlinien 
sind daher auch als Steuerungselement zu betrachten, um 
die gestellten Ziele und die dabei auftretenden Herausfor-
derungen bestmöglich zu meistern.  
 
Ziel der Sportförderung ist es, die Nürnberger Sportvereine 
dabei zu unterstützen 
 
- ihre Leistungsfähigkeit auf Dauer zu sichern, 
- zusätzliche Mitglieder zu gewinnen, und 
- Sportarten und Bewegungsformen bedarfsorientiert 

anzubieten. 
 
Es ist deshalb anzustreben, größere und leistungsfähigere 
Einheiten zu schaffen. Sportvereine müssen offen sein für 
Fusionen oder Kooperationen in jeglicher Hinsicht mit un-
terschiedlichen Partnern (Vereine, Schulen, Kindertages-
stätten, u.a.). 
 
Grundlage des Sports sind Sportstätten. Deshalb sollen 
Vereine mit eigenen Sportstätten besonders gefördert 
werden.  
 
Die Auszahlung von Zuschüssen ist abhängig von Anga-
ben über die finanzielle und organisatorische Grundlage 
des Vereins. 
 
Berufssport wird grundsätzlich nicht gefördert. 
 

Richtlinien der Stadt für Zuwendungen 

zur Förderung des Sports 

(S p o r t f ö r d e r r i c h t l i n i e n ) 

 
 
Präambel 
Die Stadt Nürnberg fördert den Breiten- und Leistungssport 

in Anerkennung seiner gesundheitlichen, bildungspoliti-
schen und sozialen Bedeutung. Vor dem Hintergrund der 
Entwicklungen auf diesen Gebieten steht der Sport vor 
neuen Herausforderungen, auf die es zu reagieren gilt. Die 
Ansprüche an die Träger des Sports steigen beständig und 
müssen befriedigt werden. Hochwertige Angebote werden 
gefordert und müssen bereitgestellt werden.  
 
Wichtigste Träger des Sports sind die Sportverbände und –
vereine. Sie benötigen zur Bewältigung der an sie gestell-
ten Anforderungen die Unterstützung der öffentlichen 
Hand, insbesondere der Kommunen. Neben Beratung sind 
dies vor allem finanzielle Hilfen. Die Sportförderrichtlinien 
sind daher auch als Steuerungselement zu betrachten, um 
die gestellten Ziele und die dabei auftretenden Herausfor-
derungen bestmöglich zu meistern.  
 
Ziel der Sportförderung ist es, die Nürnberger Sportvereine 
dabei zu unterstützen 
 
- ihre Leistungsfähigkeit auf Dauer zu sichern, 
- zusätzliche Mitglieder zu gewinnen, und 
- Sportarten und Bewegungsformen bedarfsorientiert 

anzubieten. 
 
Es ist deshalb anzustreben, größere und leistungsfähigere 
Einheiten zu schaffen. Sportvereine müssen offen sein für 
Fusionen oder Kooperationen in jeglicher Hinsicht mit un-
terschiedlichen Partnern (Vereine, Schulen, Kindertages-
stätten, u.a.). 
 
Grundlage des Sports sind Sportstätten. Deshalb sollen 
Vereine mit eigenen Sportstätten besonders gefördert 
werden.  
 
Die Auszahlung von Zuschüssen ist abhängig von Anga-
ben über die finanzielle und organisatorische Grundlage 
des Vereins. 
 
Berufssport wird grundsätzlich nicht gefördert. 

 
1.  Allgemeine Bestimmungen 
1.1 Freiwillige Leistungen 

Bei den Zuwendungen handelt es sich um freiwillige Leis-
tungen, die im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel nach diesen Richtlinien vergeben werden. 
Ein Rechtsanspruch wird durch diese Richtlinien nicht 
begründet; Verpflichtungen für die Stadt können daraus 
nicht abgeleitet werden. 
 

 
1.  Allgemeine Bestimmungen 
1.1 Freiwillige Leistungen 

Bei den Zuwendungen handelt es sich um freiwillige Leis-
tungen, die im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel nach diesen Richtlinien vergeben werden. 
Ein Rechtsanspruch wird durch diese Richtlinien nicht 
begründet; Verpflichtungen für die Stadt können daraus 
nicht abgeleitet werden. 
 
Auf die Zuwendungsgeschäftsanweisung (ZuwGA) der 
Stadt Nürnberg inklusive ihrer Nebenbestimmungen 
wird verwiesen. 
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Beschlossene Fassung Geänderte Fassung 
 
1.2 Zweckbindung 

Die städtischen Zuschüsse sind zweckgebunden. Vom 
Zuwendungsempfänger ist grundsätzlich ein schriftlicher 
Verwendungsnachweis vorzulegen. Er entfällt für Betriebs-
zuschüsse nach Nr. 3.1.1 bis 3.1.6. 
 
Auf Nr. 3.3.8 der Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmun-
gen der Stadt Nürnberg (AFB) wird verwiesen. Die Stadt 
Nürnberg ist berechtigt, Buchführung und Belege zu prüfen 
und sich von der richtigen Mittelverwendung an Ort und 
Stelle zu überzeugen. 

 

 
1.2 Zweckbindung 

Die städtischen Zuschüsse sind zweckgebunden. Vom 
Zuwendungsempfänger ist […] ein schriftlicher Verwen-
dungsnachweis vorzulegen. […] 

 
 
Auf […] die Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen 

der Stadt Nürnberg (AFB) wird verwiesen. Die Stadt Nürn-
berg ist berechtigt, Buchführung und Belege zu prüfen und 
sich von der richtigen Mittelverwendung an Ort und Stelle 
zu überzeugen. 
 

 
1.3 Zuständigkeiten 

Der Ausschuss für Recht, Wirtschaft und Arbeit beschließt 
auf Empfehlung der Sportkommission über 
 
- Ausnahmen von den Förderungsvoraussetzungen (Nr. 

2.3) 
 

- die Verteilung der Haushaltsmittel auf die Förderungs-
arten sowie die Höhe der Fördersätze (Nr. 3.1 und 
3.2.3) 

 
- die Gewährung von Zuschüssen im Einzelfall über  

100 000 Euro (Nr. 3.2.). 
 
Der Leiter des SportService entscheidet auf Empfehlung 
der Sportkommission über 
 
- die Gewährung von Investitionszuschüssen im Einzel-

fall bis 100 000 Euro (Nr. 3.2.) 
 

- die Gewährung von Zuschüssen im Einzelfall nach Nr. 
3.1.7, 3.1.8 und 4.4. 

 
- die Ehrung verdienter ehrenamtlicher Mitarbeiter des 

Sports (Nr. 5.3). 
 
Die übrigen Entscheidungen im Rahmen des Vollzugs der 
Sportförderrichtlinien trifft der Leiter des SportService in 
eigener Zuständigkeit. 
 
Die Zuständigkeit des Stadtrates gemäß § 3 der Ge-
schäftsordnung für den Stadtrat, insbesondere für Maß-
nahmen, die einen Aufwand von mehr als 400.000 Euro 
erfordern, bleibt unberührt. 
 
des bayerischen Sports beigetreten sind, werden nur ge-
fördert, wenn sie mindestens 50 Mitglieder haben und 
mindestens 50 % der Mitglieder ihren Wohnsitz in Nürn-
berg haben.  
 
Vereine, die ab 2011 den Dachorganisationen des bayeri-
schen Sports beitreten, werden nur gefördert, wenn sie 
mindestens 200 Mitglieder haben und mindestens 50 % der 
Mitglieder ihren Wohnsitz in Nürnberg haben. 
 
Zur Prüfung der an die Mitgliederzahlen geknüpften Förde-
rungsvoraussetzungen werden grundsätzlich die Zahlen 
am 01.01. des Jahres herangezogen, für das die Förde-
rung beansprucht wird.  
 
 
 
 
 

 
1.3 Zuständigkeiten 

Der Ausschuss für Recht, Wirtschaft und Arbeit beschließt 
auf Empfehlung der Sportkommission über 
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arten sowie die Höhe der Fördersätze (Nr. 3.1 und 
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- die Gewährung von Zuschüssen im Einzelfall nach Nr. 

3.1.7, 3.1.8 und 4.4. 
 
- die Ehrung verdienter ehrenamtlicher Mitarbeiter des 
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Die übrigen Entscheidungen im Rahmen des Vollzugs der 
Sportförderrichtlinien trifft der Leiter des SportService in 
eigener Zuständigkeit. 
 
Die Zuständigkeit des Stadtrates gemäß § 3 der Ge-
schäftsordnung für den Stadtrat, insbesondere für Maß-
nahmen, die einen Aufwand von mehr als 400.000 Euro 
erfordern, bleibt unberührt. 
 
des bayerischen Sports beigetreten sind, werden nur ge-
fördert, wenn sie mindestens 50 Mitglieder haben und 
mindestens 50 % der Mitglieder ihren Wohnsitz in Nürn-
berg haben.  
 
Vereine, die ab 2011 den Dachorganisationen des bayeri-
schen Sports beitreten, werden nur gefördert, wenn sie 
mindestens 200 Mitglieder haben und mindestens 50 % der 
Mitglieder ihren Wohnsitz in Nürnberg haben. 
 
Zur Prüfung der an die Mitgliederzahlen geknüpften Förde-
rungsvoraussetzungen werden grundsätzlich die Zahlen 
am 01.01. des Jahres herangezogen, für das die Förde-
rung beansprucht wird.  
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Beschlossene Fassung Geänderte Fassung 
 
Beim Investitionszuschuss (Nr. 3.2) sowie bei den Gebüh-
ren und Entgelten für die Sportstättennutzung (Nr. 4) kann 
auch auf die Zahlen des Vorjahres zurückgegriffen werden, 
wenn diejenigen des laufenden Jahres noch nicht vorlie-
gen. 

 

 
Beim Investitionszuschuss (Nr. 3.3) sowie bei den Gebüh-

ren und Entgelten für die Sportstättennutzung (Nr. 4) kann 
auch auf die Zahlen des Vorjahres zurückgegriffen werden, 
wenn diejenigen des laufenden Jahres noch nicht vorlie-
gen. 

 
 
2.  Förderungsvoraussetzungen 
2.1 Förderungsfähigkeit 

Grundsätzlich werden nur Nürnberger Sportvereine geför-
dert, die die unten dargestellten Kriterien erfüllen. 
 

 
2.  Förderungsvoraussetzungen 
2.1 Förderungsfähigkeit 

Grundsätzlich werden nur Nürnberger Sportvereine geför-
dert, die alle unten dargestellten Kriterien erfüllen. 

 

 
2.1.1 Rechtsfähigkeit 

Der Verein muss im Vereinsregister eingetragen sein. Dies 
gilt nicht für privilegierte Schützenvereine. 
 

 
Unverändert 
 

 
2.1.2 Vereinssitz, Vereinszweck 

Der Verein muss seinen Sitz in Nürnberg haben und in 
seiner Satzung als Vereinszweck die Pflege des Sports 
oder einer Sportart bestimmen, ggfs. auch neben anderen 
Zwecken. 
 

 
Unverändert 
 

 
2.1.3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein muss wegen Förderung des Sports gemeinnüt-
zig sein. 
 

 
Unverändert 
 
 

 
2.1.4 Verbandszugehörigkeit 

Der Verein muss den staatlich geförderten Dachorganisati-
onen des bayerischen Sports (Bayerischer Landes-
Sportverband, Bayerischer Sportschützenbund, Oberpfäl-
zer Schützenbund) angehören. Die Förderungsfähigkeit 
beginnt erst ab dem vierten Haushaltsjahr nach Aufnahme 
in die Dachorganisation. Diese Einschränkung gilt nicht 
beim Zusammenschluss von Vereinen. 
 

 
2.1.4 Verbandszugehörigkeit 

Der Verein muss den staatlich geförderten Dachorganisati-
onen des bayerischen Sports (Bayerischer Landes-
Sportverband, Bayerischer Sportschützenbund, Oberpfäl-
zer Schützenbund, Bayerischer Behinderten- und Reha-
bilitations-Sportverband) angehören. Die Förderungsfä-

higkeit beginnt erst ab dem vierten Haushaltsjahr nach 
Aufnahme in die Dachorganisation. Diese Einschränkung 
gilt nicht beim Zusammenschluss von Vereinen. 
 

 
2.1.5 Mitgliederzahl 

Vereine, die im Zeitraum von 2002 bis 2010 den Dachor-
ganisationen des bayerischen Sports beigetreten sind, 
werden nur gefördert, wenn sie mindestens 50 Mitglieder 
haben und mindestens 50 % der Mitglieder ihren Wohnsitz 
in Nürnberg haben.  
 
Vereine, die ab 2011 den Dachorganisationen des bayeri-
schen Sports beitreten, werden nur gefördert, wenn sie 
mindestens 200 Mitglieder haben und mindestens 50 % der 
Mitglieder ihren Wohnsitz in Nürnberg haben. 
 
Zur Prüfung der an die Mitgliederzahlen geknüpften Förde-
rungsvoraussetzungen werden grundsätzlich die Zahlen 
am 01.01. des Jahres herangezogen, für das die Förde-
rung beansprucht wird.  
 
Beim Investitionszuschuss (Nr. 3.2) sowie bei den Gebüh-
ren und Entgelten für die Sportstättennutzung (Nr. 4) kann 
auch auf die Zahlen des Vorjahres zurückgegriffen werden, 
wenn diejenigen des laufenden Jahres noch nicht vorlie-
gen. 
 
 
 
 

 
2.1.5 Mitgliederzahl 

Vereine, die im Zeitraum von 2002 bis 2010 den Dachor-
ganisationen des bayerischen Sports beigetreten sind, 
werden nur gefördert, wenn sie mindestens 50 Mitglieder 
haben und mindestens 50 % der Mitglieder ihren Wohnsitz 
in Nürnberg haben.  
 
Vereine, die seit 2011 den Dachorganisationen des bayeri-
schen Sports beigetreten sind, werden nur gefördert, 

wenn sie mindestens 200 Mitglieder haben und mindestens 
50 % der Mitglieder ihren Wohnsitz in Nürnberg haben. 
 
Prüfungsgrundlage ist die Mitgliederzahl am 01.01. des 
Jahres, für das der Zuschuss gewährt wird. Bei Verei-
nen, die den bayerischen Dachverbänden angehören, 
wird sie den Bestandsmeldungen an die Dachverbände 
entnommen. 

 
Bei Förderleistungen nach Nr. 3.3 sowie Nr. 4 kann auch 

auf die Zahlen des Vorjahres zurückgegriffen werden, 
wenn diejenigen des laufenden Jahres noch nicht vorlie-
gen. 
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2.1.6 Mitgliedsbeiträge 

Der Verein muss bestimmte monatliche Mindestbeiträge 
von seinen Mitgliedern verlangen.  
 
Sie betragen in den Jahren 2012 und 2013 
8 € für Erwachsene (Mitglieder ab 18 Jahre) und  
4 € für Jugendliche (Mitglieder bis 18 Jahre)  
ab 2014 
10 € für Erwachsene (Mitglieder ab 18 Jahre) und  
 5 € für Jugendliche (Mitglieder bis 18 Jahre) 
 
Familienbeiträge sowie Beitragsermäßigungen für be-
stimmte Gruppen (z.B. Schüler, Auszubildende, Rentner, 
Wehrdienst- und Zivildienstleistende) oder aus sozialen 
Gründen für Einzelfälle stehen der Förderung nicht entge-
gen. 
 

 
2.1.6 Mitgliedsbeiträge 
Der Verein muss monatliche Mindestbeiträge in Höhe 
von 
 
10 Euro für Erwachsene (Mitglieder ab 18 Jahre) und 
5 Euro für Kinder und Jugendliche (Mitglieder bis 18 
Jahre) 
 
von seinen Mitgliedern verlangen.  

 
 
Familienbeiträge sowie Beitragsermäßigungen für be-
stimmte Gruppen (z.B. Schüler, Auszubildende, Rentner, 
[…] Passive) oder aus sozialen Gründen für Einzelfälle 

stehen der Förderung nicht entgegen. 

 

 
2.1.7 Jugendarbeit 

Der Verein muss aktive Jugendarbeit leisten. Die Voraus-
setzung ist dann erfüllt, wenn der Anteil der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen (Mitglieder bis einschließlich 26 
Jahre) 20 % der Gesamtmitgliederzahl beträgt. 
 
Sie entfällt bei Vereinen zur Pflege des Behinderten-, Re-
habilitations- und Seniorensports sowie bei Vereinen, die 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur eingeschränkt 
Jugendsport betreiben können (z.B. Schießsport, Motor-
sport). 
 

 
Unverändert 
 

 
2.1.8 Vereins-Kennzahlen 

Der Verein muss das Formblatt „Vereins-Kennzahlen“ 
jährlich beim SportService vorlegen und es muss daraus 
ersichtlich sein, dass der nachhaltige Bestand des Vereins 
gewährleistet ist. 
 

 
Unverändert 
 

 
2.2 Sportverbände 

Ausnahmsweise können bei einigen Förderungsarten auch 
Sportverbände gefördert werden, und zwar die Dachorga-
nisationen des bayerischen Sports und ihre fachlichen 
Gliederungen (Fachverbände) sowie ihre regionalen Glie-
derungen (Sportbezirk Mittelfranken und Sportkreis Nürn-
berg) und die Mitgliedsorganisationen des Deutschen 
Olympischen Sportbundes. 
 

 
Unverändert 
 

 
2.3 Ausnahmen 

In besonders begründeten Fällen können auch Vereine als 
förderungsfähig anerkannt werden, die nicht alle Förde-
rungsvoraussetzungen erfüllen, oder es können in Einzel-
fällen Ausnahmen von den Förderungsvoraussetzungen 
zugelassen werden. 
 

 

Unverändert 
 

 
3.  Förderungsarten 
3.1 Betriebszuschüsse 

Zu Beginn des Jahres werden die im Haushalt für Zu-
schüsse an Sportvereine und Sportverbände zur Verfügung 
stehenden Mittel auf die Förderungsarten verteilt sowie die 
Fördersätze für die Betriebszuschüsse nach Nr. 3.1.1 bis 
3.1.6 festgelegt.  
 
 
 
 

 
3.  Förderungsarten 
3.1 Betriebszuschüsse 

Zu Beginn des Jahres werden die im Haushalt für Zu-
schüsse an Sportvereine und Sportverbände zur Verfügung 
stehenden Mittel auf die Förderungsarten verteilt sowie die 
Fördersätze für die Betriebszuschüsse nach Nr. 3.1.1 bis 
3.1.6 festgelegt.  
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Bewilligung und Auszahlung der Betriebszuschüsse erfol-
gen durch den SportService. Die Beträge werden auf volle 
Euro auf- oder abgerundet. Nicht verbrauchte Mittel bei 
einer Förderungsart können für andere Förderungsarten 
verwendet werden. 
 
Grundsätzlich werden Zuschüsse nur auf Antrag gewährt. 
Er entfällt jedoch bei Zuschüssen nach Nr. 3.1.1 bis 3.1.3 
und 3.1.6. 
 

 
Bewilligung und Auszahlung der Betriebszuschüsse erfol-
gen durch den SportService. […] Nicht verbrauchte Mittel 

bei einer Förderungsart können für andere Förderungsar-
ten verwendet werden. 
 
 
[…] Zuschüsse werden nur auf Antrag gewährt. […] 

 

 
3.1.1 Mitgliederzuschuss 

Förderungsfähige Sportvereine erhalten einen Zuschuss 
für jedes Mitglied. Er kann begrenzt werden auf Vereine, 
die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. 
 
Berechnungsgrundlage ist die Mitgliederzahl am 01.01. des 
Jahres, für das der Zuschuss gewährt wird. Bei Vereinen, 
die den bayerischen Dachverbänden angehören, wird sie 
den Bestandsmeldungen an die Dachverbände entnom-
men. 
 

 
Unverändert 
 

 

 
3.1.2 Jugendzuschuss 

Förderungsfähige Sportvereine erhalten einen Zuschuss 
für jedes jugendliche Mitglied. Er kann gestaffelt werden 
nach dem Anteil der Jugendlichen an der Gesamtmitglie-
derzahl. Jugendliche Mitglieder sind diejenigen, die am 
01.01. des Jahres, für das der Zuschuss gewährt wird, das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
 
 
Berechnungsgrundlage ist die Mitgliederzahl am 01.01. des 
Jahres, für das der Zuschuss gewährt wird. Bei Vereinen, 
die den bayerischen Dachverbänden angehören, wird sie 
den Bestandsmeldungen an die Dachverbände entnom-
men. 
 

 
3.1.2 Jugendzuschuss 

Förderungsfähige Sportvereine erhalten einen Zuschuss 
für jedes jugendliche Mitglied. Er kann gestaffelt werden 
nach dem Anteil der Jugendlichen an der Gesamtmitglie-
derzahl. Jugendliche Mitglieder sind diejenigen, die am 
01.01. des Jahres, für das der Zuschuss gewährt wird, das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Staffelung 
des Zuschusses wird jährlich auf Beschluss der Sport-
kommission festgelegt. 

 
Berechnungsgrundlage ist die Mitgliederzahl am 01.01. des 
Jahres, für das der Zuschuss gewährt wird. Bei Vereinen, 
die den bayerischen Dachverbänden angehören, wird sie 
den Bestandsmeldungen an die Dachverbände entnom-
men. 
 

 
3.1.3 Unterhaltszuschuss 

Förderungsfähige Sportvereine, die Sportanlagen betreiben 
und unterhalten, erhalten einen Zuschuss, der sich an der 
Zahl und der Größe der Sportanlagen orientiert. Gefördert 
werden nur solche Sportanlagen, die dem Verein gehören 
oder für die er die Betriebs- und Unterhaltskosten zu tragen 
hat. 
 
Sportanlagen, die sich außerhalb des Stadtgebiets befin-
den, werden nur gefördert, wenn mindestens 50 % der 
Vereinsmitglieder ihren Wohnsitz in Nürnberg haben. 
 
Berechnungsgrundlage sind die beim SportService geführ-
ten Aufzeichnungen über Anzahl und Größe der Vereins-
sportanlagen. Die Vereine sind verpflichtet, Änderungen im 
Sportstättenbestand dem SportService mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.3 Unterhaltszuschuss 

Förderungsfähige Sportvereine, die Sportanlagen betreiben 
und unterhalten, erhalten einen Zuschuss, der sich an der 
Zahl und der Größe der Sportanlagen orientiert. Gefördert 
werden nur vom Verein in adäquater Form genutzte 

Sportanlagen, die dem Verein gehören oder für die er die 
Betriebs- und Unterhaltskosten zu tragen hat. 
 
Sportanlagen, die sich außerhalb des Stadtgebiets befin-
den, werden nur gefördert, wenn mindestens 50 % der 
Vereinsmitglieder ihren Wohnsitz in Nürnberg haben. 
 
Berechnungsgrundlage sind die beim SportService geführ-
ten Aufzeichnungen über Anzahl und Größe der Vereins-
sportanlagen. Die Vereine sind verpflichtet, Änderungen im 
Sportstättenbestand dem SportService mitzuteilen. 
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3.1.4 Übungsleiterzuschuss 

Förderungsfähige Sportvereine erhalten einen Zuschuss je 
anerkannter Übungsleiterlizenz. Dabei wird auf die Fest-
stellungen im Rahmen des staatlichen Zuwendungsverfah-
rens zurückgegriffen, das auf der Grundlage von Abschnitt 
B der „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
des Freistaats Bayern zur Förderung des außerschulischen 
Sports“ (staatliche Sportförderrichtlinien) vom SportService 
als Kreisverwaltungsbehörde abgewickelt wird. Ein geson-
derter Antrag für den städtischen Zuschuss ist nicht erfor-
derlich. 
 
Für Tätigkeiten in Sportarbeitsgemeinschaften im Rahmen 
des Kooperationsmodells „Sport nach 1 Sport in Schule 
und Verein“ werden Übungsleiterlizenzen zusätzlich ge-
wichtet. 
 
Zur Ermittlung des Förderbetrags je anerkannter und ge-
wichteter Übungsleiterlizenz werden die zur Verfügung 
stehenden Mittel (Nr. 3.1) durch die Summe der anerkann-
ten und gewichteten Übungsleiterlizenzen geteilt. 
 

 
3.1.4 Übungsleiterzuschuss 

Förderungsfähige Sportvereine erhalten einen Zuschuss je 
anerkannter Übungsleiterlizenz. Dabei wird auf die Fest-
stellungen im Rahmen des staatlichen Zuwendungsverfah-
rens zurückgegriffen, das auf der Grundlage von Abschnitt 
B der „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
des Freistaats Bayern zur Förderung des außerschulischen 
Sports“ (staatliche Sportförderrichtlinien) vom SportService 
als Kreisverwaltungsbehörde abgewickelt wird. […] 

 
 
 
Für Tätigkeiten in Sportarbeitsgemeinschaften im Rahmen 
des Kooperationsmodells „Sport nach 1 Sport in Schule 
und Verein“ werden Übungsleiterlizenzen zusätzlich ge-
wichtet. 
 
Zur Ermittlung des Förderbetrags je anerkannter und ge-
wichteter Übungsleiterlizenz werden die zur Verfügung 
stehenden Mittel (Nr. 3.1) durch die Summe der anerkann-
ten und gewichteten Übungsleiterlizenzen geteilt. 

 
 
3.1.5 Fahrtkostenzuschuss 

Förderungsfähige Sportvereine erhalten Zuschüsse für 
Fahrtkosten zu 
 
 

- deutschen Meisterschaften der ordentlichen Mit-
gliedsorganisationen des Deutschen Sportbundes 
(Spitzenfachverbände) 

 
- Wettkämpfen im Rahmen des jeweiligen Termin-

plans von Mannschaften in den beiden höchsten 
Amateurklassen ihres Sportfachverbandes und 
der höchsten Jugendklasse der jeweiligen Alters-
stufe; gibt es bei einem Sportfachverband nicht 
mehr als zwei Amateurklassen, beschränkt sich 
der Zuschuss auf Mannschaften, die sich in der 
obersten Klasse befinden. 
 

Der Zuschuss wird nur für Fahrten zu Austragungsorten 
gewährt, die mehr als 150 Kilometer von Nürnberg entfernt 
sind und nur insoweit, als sich der Verein an den Fahrtkos-
ten beteiligt. 
 
Gefördert werden nur aktive Teilnehmer. Bei Mannschafts-
wettkämpfen wird der Zuschuss begrenzt auf die höchst-
mögliche Zahl von Teilnehmern, die nach den Bestimmun-
gen des jeweiligen Fachverbandes für einen Wettkampf 
eingesetzt werden können.  
 
Seniorenwettkämpfe werden nicht gefördert. 
 
Anträge für Wettkämpfe, die länger als ein Jahr zurücklie-

gen, werden nicht mehr berücksichtigt.  

 
3.1.5 Fahrtkostenzuschuss 
Sportvereine, die die Förderungsvoraussetzungen 
nach Nr. 2.1.1 bis 2.1.3 erfüllen, erhalten Zuschüsse für 

Fahrtkosten zu 
 

- deutschen Meisterschaften der ordentlichen Mit-
gliedsorganisationen des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (Spitzenfachverbände) 

 
-  Wettkämpfen im Rahmen des jeweiligen Termin-

plans von Mannschaften in den beiden höchsten 
Amateurklassen ihres Sportfachverbandes und 
der höchsten Jugendklasse der jeweiligen Alters-
stufe; gibt es bei einem Sportfachverband nicht 
mehr als zwei Amateurklassen, beschränkt sich 
der Zuschuss auf Mannschaften, die sich in der 
obersten Klasse befinden. 
 

Der Zuschuss wird nur für Fahrten zu Austragungsorten 
gewährt, die mehr als 150 Kilometer von Nürnberg entfernt 
sind und nur insoweit, als sich der Verein an den Fahrtkos-
ten beteiligt. 
 
Gefördert werden nur aktive Teilnehmer. Bei Mannschafts-
wettkämpfen wird der Zuschuss begrenzt auf die höchst-
mögliche Zahl von Teilnehmern, die nach den Bestimmun-
gen des jeweiligen Fachverbandes für einen Wettkampf 
eingesetzt werden können.  

 
Seniorenwettkämpfe werden nicht gefördert. 
 
Anträge für Wettkämpfe, die länger als ein Jahr zurücklie-
gen, werden nicht mehr berücksichtigt. 

 
 
3.1.6 Jubiläumszuschuss 

Sportvereine, die die Förderungsvoraussetzungen nach Nr. 
2.1.1 bis 2.1.4 erfüllen, erhalten ab dem 25jährigen Jubilä-
um in jeweils 25jährigem Abstand einen Zuschuss zur 
Jubiläumsveranstaltung.  
 
Berechnungsgrundlage sind die beim SportService vorlie-
genden Informationen über das Gründungsjahr des Ver-
eins. 

 
Unverändert 
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Beschlossene Fassung Geänderte Fassung 
 
3.1.7 Sportveranstaltungen 

Sportveranstaltungen von förderungsfähigen Sportvereinen 
und -verbänden, die über den regelmäßigen Spielbetrieb 
hinausgehen, können gefördert werden durch kostenlose 
Überlassung von städtischen Sportstätten (sofern der 
SportService für Vergabe und Rechnungstellung zuständig 
ist) sowie im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 
durch Gewährung von Zuschüssen zu den Veranstaltungs-
kosten (einschließlich eventueller Gebühren und Entgelte 
für die Überlassung städtischer Sportstätten) und durch 
Bereitstellung von Ehrenpreisen. Die Förderung hängt 
davon ab, wie groß das Interesse der Stadt Nürnberg an 
der Veranstaltung ist. 
 

 
Unverändert 

 
3.1.8 Stadtmeisterschaften 

Für die von den Sportfachverbänden durchgeführten 
Stadtmeisterschaften stellt die Stadt Nürnberg Urkunden 
und Plaketten zur Verfügung. Die städtischen Sportstätten 
werden kostenlos überlassen (sofern der SportService für 
Vergabe und Rechnungsstellung zuständig ist). Außerdem 
können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 
Zuschüsse gewährt werden, insbesondere für Miet- und 
Fahrtkosten (einschließlich eventueller Gebühren und Ent-
gelte für die Überlassung städtischer Sportstätten). 
 
Die geplante Durchführung von Stadtmeisterschaften muss 
zu Beginn des Jahres beim SportService angemeldet wer-
den, damit die Urkunden und Plaketten rechtzeitig be-
schafft werden können. 
 

 

Unverändert 
 

 
3.1.9 Beratungsleistungen / Vereinsentwicklung 

Individuelle Beratungsleistungen, die förderfähige Nürnber-
ger Sportvereine im Sinne des Gesamtvereins zur nachhal-
tigen Vereinsentwicklung in Anspruch nehmen, können 
bezuschusst werden. Dabei kann es sich um eine Rechts- 
bzw. Steuerberatung im Zuge einer Vereinsfusion oder 
auch um Beratungsleistungen, Workshops o.ä. durch Un-
ternehmens- bzw. Vereinsberater mit sportbezogener 
Fachkompetenz handeln. Eine Förderung klassischer Aus- 
oder Weiterbildungsmaßnahmen einzelner Vereinsmitglie-
der ist nicht vorgesehen. 
 
Die Beantragung (formloser Antrag) und Genehmigung des 
Zuschusses muss vor der Durchführung der Maßnahme 
erfolgen. Die sport- oder sachbezogene Beratungskompe-
tenz des Dienstleisters ist hierbei nachzuweisen. 
 
Darüber hinaus können Aktivitäten und innovative Projekte 
von Sportvereinen, unter anderem in den Bereichen In-
tegration, Gesundheits-, Behinderten-, Senioren- und 
Nachwuchsleistungssport, Öffentlichkeitsarbeit für den 
Sport in Nürnberg sowie energiesparende Maßnahmen auf 
der Grundlage eines Klimachecks, gezielt gefördert wer-
den. 
 

 
3.1.9 Beratungsleistungen und Projekte 

Inhalt unverändert 
 

 
Neu 
 

 
3.2 Sonderzuschuss Vereinsentwicklung 
Bei außergewöhnlichen Herausforderungen kann zur 
individuellen zukunftsfähigen Ausrichtung der Nürn-
berger Sportvereine auf Antrag ein Sonderzuschuss 
zur nachhaltigen Vereinsentwicklung (z.B. durch Ver-
einsberatung, Erhöhung der Personalqualität, Förde-
rung von Vereinsfusionen und -kooperationen) ge-
währt werden. 
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Beschlossene Fassung Geänderte Fassung 
 
Die Beantragung und Genehmigung des Zuschusses 
muss vor der Durchführung der Maßnahme erfolgen. 
Über die Zuschussvergabe wird im Einzelfall entschie-
den. 
 

 
3.2 Investitionszuschuss 
 
3.2.1 Zuschussvoraussetzungen  

Förderungsfähige Sportvereine und Sportverbände erhal-
ten Zuschüsse für 
 

- Bau (Neubau, Umbau, Erweiterung) von Sportan-
lagen sowie Erwerb von Sportanlagen und Grund-
stücken auf der Grundlage von Abschnitt C der 
staatlichen Sportförderrichtlinien,  
 

- Instandsetzungsmaßnahmen an förderungsfähi-
gen Sportanlagen nach Abschnitt C Nr. 2 der 
staatlichen Sportförderrichtlinien (zuzüglich der 
Freibäder), wenn der Aufwand über den regelmä-
ßigen Unterhalt hinausgeht und die zuwendungs-
fähigen Kosten mindestens 5.000 € pro Maßnah-
me betragen, auch wenn die Voraussetzungen 
nach Abschnitt C Nr. 2.1.3 der staatlichen Sport-
förderrichtlinien nicht in allen Punkten erfüllt sind, 
 

- Anschaffung von Geräten zur Pflege und zum Un-
terhalt der Vereinssportanlagen, wenn die Kosten 
mindestens pro Gerät 1.000 € betragen. 
 

Neubaumaßnahmen werden nur gefördert, wenn der Ver-
ein mindestens 100 Mitglieder hat oder eine Kooperation 
mit einem anderen Verein mit dem Ziel der gemeinsamen 
Nutzung der Sportanlagen eingeht. Neubaumaßnahmen 
außerhalb des Stadtgebiets werden nur gefördert, wenn die 
Sportart in Nürnberg nicht ausgeübt werden kann oder 
wenn in Nürnberg kein geeignetes Grundstück zur Verfü-
gung steht und wenn mindestens 50 % der Mitglieder des 
Vereins ihren Wohnsitz in Nürnberg haben. 
 
Baumaßnahmen werden in der Regel nur gefördert, wenn 
sie beim Energie- und Wasserverbrauch dem städtischen 
Konzept "Umweltschutz im Verein" entsprechen. Der Bewil-
ligungsbescheid und die Genehmigung zum vorzeitigen 
Baubeginn können mit entsprechenden Auflagen versehen 
werden. 
 

 
3.3 Investitionszuschuss 

 
3.3.1 Zuschussvoraussetzungen  
Förderungsfähige Sportvereine und Sportverbände 
erhalten Zuschüsse für bauliche Maßnahmen an Sport-
anlagen oder -anlagenteilen, die der Bestandssiche-
rung oder Bestandsentwicklung dienen. Maßnahmen 
mit zuwendungsfähigen Kosten unter 5 000 Euro wer-
den nicht gefördert.  
 
Die Förderfähigkeit der baulichen Maßnahme richtet 
sich nach Abschnitt C der staatlichen Sportförderricht-
linien. Ausnahmen hiervon sind im Einzelfall möglich. 
Laufender Bauunterhalt ist von der Förderung ausge-
schlossen. 

 
Neubaumaßnahmen werden nur gefördert, wenn der Ver-
ein mindestens 100 Mitglieder hat oder eine Kooperation 
mit einem anderen Verein mit dem Ziel der gemeinsamen 
Nutzung der Sportanlagen eingeht. Neubaumaßnahmen 
außerhalb des Stadtgebiets werden nur gefördert, wenn die 
Sportart in Nürnberg nicht ausgeübt werden kann oder 
wenn in Nürnberg kein geeignetes Grundstück zur Verfü-
gung steht und wenn mindestens 50 % der Mitglieder des 
Vereins ihren Wohnsitz in Nürnberg haben. 
 
Baumaßnahmen werden in der Regel nur gefördert, 
wenn die Grundsätze der Nachhaltigkeit und Effizienz 
hinsichtlich des Energie- und Wasserverbrauchs be-
achtet werden. 

 
Darüber hinaus kann die Anschaffung von Geräten zur 
Pflege und zum Unterhalt der Vereinssportanlage ge-
fördert werden, wenn die Kosten mindestens 1 000 
Euro pro Gerät betragen. 

 
3.2.2 Zuschussverfahren  

Der Zuschuss wird auf Antrag gewährt. Der Antrag muss 
vor Beginn der Maßnahme beim SportService gestellt wer-
den. Bei Mitförderung durch den Freistaat Bayern ist eine 
Kopie des staatlichen Zuwendungsantrags einschließlich 
aller Anlagen beim SportService einzureichen; in diesem 
Fall werden die vom BLSV festgesetzten zuwendungsfähi-
gen Kosten auch dem städtischen Zuschuss zu Grunde 
gelegt. Bei allen anderen Anträgen genügt ein formloser 
Antrag, aus dem das geplante Vorhaben und seine Finan-
zierung hervorgehen. Dem Antrag ist ein Erläuterungsbe-
richt mit Angaben zu geplanten Umweltschutzmaßnahmen 
beizufügen. Die voraussichtlichen Kosten sind durch Kos-
tenangebote zu belegen.  
 
 
 
 

 
3.3.2 Zuschussverfahren  

Der Zuschuss wird auf Antrag gewährt. Der Antrag muss 
vor Beginn der Maßnahme beim SportService gestellt wer-
den. Bei Mitförderung durch den Freistaat Bayern ist eine 
Kopie des staatlichen Zuwendungsantrags einschließlich 
aller Anlagen beim SportService einzureichen; in diesem 
Fall werden die im Rahmen des staatlichen Bewilli-
gungsverfahrens festgesetzten zuwendungsfähigen Kos-

ten auch dem städtischen Zuschuss zu Grunde gelegt. Bei 
allen anderen Anträgen genügt ein formloser Antrag, aus 
dem das geplante Vorhaben und seine Finanzierung her-
vorgehen. […]. Die voraussichtlichen Kosten sind durch 

Kostenangebote zu belegen.  
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Beschlossene Fassung Geänderte Fassung 
 
Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die 
Genehmigung der Zuschussgeber vorliegt. Bei Mitförde-
rung durch den Freistaat Bayern genügt die Genehmigung 
des BLSV zum vorzeitigen Baubeginn, wenn keine Aufla-
gen zum Umweltschutz gemacht werden. 
 

 
Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die 
Genehmigung der Zuschussgeber vorliegt. […] 

 

 
3.2.3 Höhe der Zuschüsse  

Die Zuschüsse sollen bei Neu-, Um- und Erweiterungs-
baumaßnahmen 20 %, bei Instandsetzungsmaßnahmen 
45 % und bei der Anschaffung von Pflegegeräten 50 % der 
zuwendungsfähigen Kosten betragen. Sie werden auf volle 
50 Euro auf- oder abgerundet.  
 
In Katastrophenfällen kann der Fördersatz um bis zu 
20 Prozentpunkte erhöht werden. 
 
Werden Pflegegeräte durch mindestens einen weiteren 
Verein genutzt, soll der Fördersatz um 10 Prozentpunkte 
höher festgesetzt werden.  
 
 
 
 
Zuschüsse für Neubaumaßnahmen außerhalb des Stadt-
gebietes sind anteilig zurückzuzahlen, wenn und solange 
die Zahl der Mitglieder, die ihren Wohnsitz in Nürnberg 
haben, innerhalb von 25 Jahren unter 50 % sinkt.  
 

 
3.3.3 Höhe der Zuschüsse  
Die Zuschüsse sollen bei baulichen Maßnahmen der 
Bestandssicherung oder Bestandsentwicklung 45 % 

und bei der Anschaffung von Pflegegeräten 50 % der zu-
wendungsfähigen Kosten betragen. 
 
 
Für Investitionsmaßnahmen als Folge einer Fusion, die 
nicht aus der Abspaltung von anderen Sportvereinen 
hervorgeht, oder bei gemeinsamer Nutzung einer 
Sportstätte oder von Pflegegeräten durch zwei oder 
mehr Vereine, kann ein um 10 Prozentpunkte erhöhter 
Fördersatz gewährt werden. 

 
In Katastrophenfällen kann der Fördersatz um bis zu 
20 Prozentpunkte erhöht werden. 
 
Zuschüsse für Neubaumaßnahmen außerhalb des Stadt-
gebietes sind anteilig zurückzuzahlen, wenn und solange 
die Zahl der Mitglieder, die ihren Wohnsitz in Nürnberg 
haben, innerhalb von 25 Jahren unter 50 % sinkt. 

 
4. Sportstättennutzung 
4.1 Die städtischen Sportstätten stehen, soweit sie für 

eigene Zwecke der Stadt nicht benötigt werden, vorrangig 
Nürnberger Sportvereinen und förderungsfähigen Sport-
verbänden für sportliche Zwecke zur Verfügung. Es gelten 
die Schulraumüberlassungsbedingungen (SchÜB) mit 
Entgeltordnung, die Sportanlagensatzung mit Sportanla-
gengebührensatzung und die Bädersatzung mit Bäderge-
bührensatzung). Die Jedermannsportplätze stehen allen 
Nürnberger Gemeindeangehörigen kostenlos zur Verfü-
gung. 
 

 
Unverändert 

 
4.2 Für die Nutzung von städtischen Sporthallen und 

Freisportanlagen für sportliche Zwecke gibt es für förde-
rungsfähige Sportvereine und förderungsfähige Sportver-
bände günstigere Tarife mit am Jugendanteil orientierten 
Rabatten. 
 

 
Unverändert 

 
4.3 Für die Nutzung von städtischen Bädern für sportliche 

Zwecke erhalten förderungsfähige Sportvereine und förde-
rungsfähige Sportverbände Zuschüsse aus Sportfördermit-
teln. Der Fördersatz wird als prozentualer Anteil der Bäder-
gebühr festgesetzt und in der Regel vom SportService 
direkt mit dem Eigenbetrieb NürnbergBad verrechnet. 
 
Aufwandsersatz, z.B. Ersatz zusätzlicher Reinigungskos-
ten, wird nicht gefördert. 
 

 
Unverändert 

 
4.4 Für die Nutzung nichtstädtischer Sportstätten können 

in besonderen Fällen Mietzuschüsse gewährt werden. 
 
 
 
 

 
Unverändert 
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Beschlossene Fassung Geänderte Fassung 
 
5. Ehrungen 

Die Stadt Nürnberg ehrt erfolgreiche Sportlerinnen und 
Sportler sowie verdiente Frauen und Männer durch Verlei-
hung von Plaketten, Ehrennadeln und Urkunden. Geehrt 
werden nur Mitglieder eines Sportvereins, der seinen Sitz 
in Nürnberg hat. 
 

 
Unverändert 

 
5.1 Meisterschaften der Spitzenfachverbände 

Mit Plakette und Urkunde werden Sportlerinnen und Sport-
ler geehrt, die bei Veranstaltungen der ordentlichen Mit-
gliedsorganisationen des Deutschen Sportbundes (Spitzen-
fachverbände) 
 
- Deutscher Meister geworden sind 

 
 

- bei Europameisterschaften einen der ersten sechs 
Plätze belegt haben 

 
- an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen 

teilgenommen haben 
 
- deutschen Rekord, Europarekord oder Weltrekord 

erzielt haben 
 
- besondere sportliche Leistungen außerhalb von Meis-

terschaften erbracht haben. 
 
Bei Mannschaftsmeisterschaften erhält zusätzlich zu den 
Mannschaftsmitgliedern auch der Verein eine Plakette und 
eine Urkunde. 
 

 
5.1 Meisterschaften der Spitzenverbände 

Mit Plakette und Urkunde werden Sportlerinnen und Sport-
ler geehrt, die nach sportlicher Qualifikation bei Veran-
staltungen der Spitzenverbände des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB) 

 
- den ersten Platz bei Deutschen Meisterschaften 

erreicht haben 

 
- bei Europameisterschaften einen der ersten sechs 

Plätze belegt haben 
 
- an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen 

teilgenommen haben 
 
- deutschen Rekord, Europarekord oder Weltrekord 

erzielt haben 
 
- besondere sportliche Leistungen außerhalb von Meis-

terschaften erbracht haben. 
 
Bei Mannschaftsmeisterschaften erhält zusätzlich zu den 
Mannschaftsmitgliedern auch der Verein eine Plakette und 
eine Urkunde. 
 

 
5.2 Wettbewerbe für den Behinderten-, Blinden-, Ge-
hörlosen- und Versehrtensport 

Mit Plakette und Urkunde werden Sportlerinnen und Sport-
ler geehrt, die bei Wettbewerben des Deutschen Gehörlo-
sen-Sportverbandes und des Deutschen Behinderten-
Sportverbandes oder bei Meisterschaften der Spitzenfach-
verbände, die eigene Klassen für Behinderte, Blinde, Ge-
hörlose und Versehrte ausschreiben, auf nationaler oder 
internationaler Ebene Siege errungen haben. 
 
Bei Mannschaftsmeisterschaften erhält zusätzlich zu den 
Mannschaftsmitgliedern auch der Verein eine Plakette und 
eine Urkunde. 
 

 
entfällt 

 
5.3 Verdiente ehrenamtliche Mitarbeiter des Sports 

Mit Nadel und Urkunde werden Frauen und Männer geehrt, 
die sich um die Sportbewegung auf Verbands- und Ver-
einsebene besondere Verdienste erworben haben. 
 

 
5.2 Verdiente ehrenamtliche Mitarbeiter des Sports 

Inhalt unverändert 

 
6. Inkrafttreten 

Die geänderten Richtlinien treten durch Beschlussfassung 
des Stadtrats vom 23.10.2013 am 24.10.2013 in Kraft. 

 
6. Inkrafttreten 

Die geänderten Richtlinien treten durch Beschlussfassung 
des Stadtrats vom 13.02.2019 am 14.02.2019 in Kraft. 

 

 


